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Auf Grund der §§ 19 Abs. 1, 20 Abs. 1 i. V. m. § 67 Abs. 1 der Thüringer Kommunal-
ordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 
S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. Mai 2010 (GVBl. S. 113, 114), hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Asbach-Sickenberg in seiner Sitzung am 31. Mai 2011 
folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Gegenstand 

 
(1) Zum Waldvermögen der Gemeinde Asbach-Sickenberg zählen alle Flurstücke 

gemäß Anlage Flurstücksübersicht, die Bestandteil dieser Satzung ist. Das 
Stammholz wird in der Regel zum vollen Wert, dem Verkehrswert veräußert. 
Ausnahmen sind im besonderen öffentlichen Interesse zulässig. 

 
(2) Das Kronenholz kann an Bürger der Gemeinde zum Selbstkostenpreis verkauft 

werden. Der Selbstkostenpreis ist forstbetriebswirtschaftlich zu errechnen. Ein 
Anspruch auf Erwerb besteht nicht. 

 
 

§ 2 
Preis 

 
Für den Kauf von Kronenholz (§ 1 Abs. 2) wird ab dem Haushaltsjahr 2011 ein Preis 
in Höhe von 20,00 Euro je Raummeter festgelegt. Der Kaufpreis für künftige 
Haushaltsjahre ist jeweils in einer Änderungssatzung festzulegen. 
 
 

§ 3 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Asbach-Sickenberg, 27. Juni 2011 
 
 
 
Lange 
Bürgermeisterin (Siegel) 
 
 



 


